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Betriebsratswahlen 2026 
Teil II – Wer darf wählen? 

Der Wahlvorstand ist zuständig für die 
Organisation und Durchführung der 
Betriebsratswahl. In dieser Funktion 
hat er darüber zu entscheiden, wem 
das aktive und passive Wahlrecht zu-
steht.  
 
Das aktive Wahlrecht steht allen 
Arbeitnehmerinnen des Betriebs zu, die 
am Wahltag älter als 16 Jahre alt sind. 
 
Wählen lassen können sich dagegen nur 
Arbeitnehmerinnen, die am Wahltag das 
18. Lebensalter vollendet haben und 
dem Betrieb mindestens sechs Monate 
angehören. Leitende Angestellte werden 
nicht vom Betriebsrat vertreten und kön-
nen sich demzufolge nicht an der Wahl 
beteiligen.  
 
Soweit der Text des Betriebsverfas-
sungsgesetzes; so einfach ist es aller-
dings in der Praxis leider nicht. Zum ei-
nen erfasst der Arbeitnehmerbegriff nicht 
nur diejenigen, die so vom Arbeitgeber 
offiziell bezeichnet werden, sondern alle 
Personen, die nach arbeitsrechtlichen 
Kriterien Arbeitnehmer sind. Im Bereich 
der Redaktion heißt es, der Wahlvor-
stand muss bei den festen freien Mitar-
beiter,- und Pauschalist:innen prüfen, ob 
sie nicht tatsächlich verkappte Redak-
teure und damit wahlberechtigte Arbeit-
nehmer sind. 
 
Des Weiteren ist es Aufgabe des Wahl-
vorstandes, zu klären, welche Unterneh-
men unter einer einheitlichen Leitungs-
macht stehen und demzufolge einen Be-
trieb im betriebsverfassungsrechtlichen 
Sinne darstellen. Die Aufsplittung in ver-
schiedene Betriebe geht nicht zwangs-
läufig mit einer Zersplitterung der Be-
triebsratsgremien einher. 

Es muss also geklärt werden, ob und 
über welche Unternehmensgrenzen 
hinweg ein einheitlicher Betriebsrat 
gewählt wird.  

 
Arbeitnehmer-/Leiharbeiter-/ und Pau-
schalist:innen 

Leiharbeiter:innen dürfen im Entleiher-

betrieb wählen, wenn sie dort am Wahl-

tag seit mindestens drei Monaten arbei-

ten. Kandidieren können sie jedoch nur 

im Verleiherbetrieb. Diese Regelung er-

laubt ihnen, in beiden Betrieben zu wäh-

len, wobei ihre Zugehörigkeit bei der 

Mandatsberechnung berücksichtigt wird, 

wie bei allen anderen Beschäftigten. 

 

Freie Mitarbeitende gelten im arbeits-

rechtlichen Sinne nicht automatisch als 

„Arbeitnehmer“ nach dem Betriebsver-

fassungsgesetz (§ 5 BetrVG). Sie unter-

scheiden sich von arbeitnehmerähnli-

chen und scheinselbstständigen Perso-

nen, deren Wahlrechte und arbeitsrecht-

licher Status variieren können. Entschei-

dend für das Wahlrecht ist die Eingliede-

rung in die betriebliche Organisation 

(§§ 5, 7–9 BetrVG) sowie die tatsächli-

che Weisungsgebundenheit und Be-

triebsverbundenheit, nicht nur die wirt-

schaftliche Abhängigkeit. Hinweise auf 

die betriebliche Eingliederung sind die 

Aufnahme in Urlaubs- und Dienstpläne, 

die Teilnahme an Redaktionskonferen-

zen, Einschränkungen bei der Arbeits-

zeitgestaltung und Weisungsgebunden-

heit bezüglich der Tätigkeit und ihrer 

Ausführung. Ein besonders starkes Indiz 

liegt vor, wenn eine journalistische Tätig-

keit für andere Auftraggeber nur mit aus-

drücklicher Genehmigung des Unterneh-

mens ausgeübt werden darf. 
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Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 

diese Kriterien in den letzten Jahren prä-

zisiert und den Fokus auf die tatsächli-

che Einbindung gelegt, auch bei mobiler 

Arbeit oder Homeoffice. In seinem Be-

schluss vom 22. Mai 2025 (Az. 7 ABR 

28/24) stellte das BAG klar, dass in mo-

dernen Matrixorganisationen mit mehre-

ren Vorgesetzten eine wahlberechtigte 

Person in allen Betrieben wählen darf, in 

die sie eingegliedert ist. Eine Redakteu-

rin, die fachlich einem Ressort A zuge-

ordnet ist und projektbezogen an Projekt 

B berichtet, gilt als wahlberechtigt in bei-

den Betrieben. 

Zudem betonte das BAG im Juni 2023 
(Az. 7 ABR 19/22), dass die korrekte Be-
stimmung des Betriebsbegriffs und der 
tariflichen Zugehörigkeit für die Wirk-
samkeit der Wahl essenziell ist. Fehler in 
dieser Zuordnung, etwa bei Ausgründun-
gen oder Tochtergesellschaften, können 
die Wahl unwirksam machen. 
 
In der Praxis der Wahlorganisation spie-
len auch neue Formen der Arbeitsgestal-
tung eine Rolle. Im Oktober 2024 ent-
schied das BAG (Az. 7 ABR 34/23), dass 
Mitarbeitende, die regelmäßig mobil 
oder aus dem Homeoffice arbeiten, vom 
Wahlvorstand proaktiv Briefwahlunterla-
gen erhalten müssen, ohne einen eige-
nen Antrag zu stellen. Dieses Urteil si-
chert umfassend die Wahlbeteiligung in 
einem sich wandelnden Arbeitsumfeld. 
 
Der Wahlvorstand hat das Recht, vom 
Arbeitgeber über die Beschäftigung 
freier Mitarbeiter:innen unterrichtet zu 
werden, damit das Gremium beurteilen 
kann, ob in Wahrheit ein Arbeitsver-
hältnis vorliegt. Es müssen folgende An-
gaben gemacht werden:  

- Personalien, 

- Arbeitsaufgabe, 

- festgelegte Arbeitszeiten (soweit 
vorhanden), 

- zeitlicher Tätigkeitsumfang, Art der 
Entlohnung (z.B. Pauschalvergü-
tung, Zeilenhonorar, Stundensatz, 
Tarifgehalt). 

 
Auch Abrufkräfte und unstetig Beschäf-
tigte wie Einleger,- Sortierer,- und Pa-
cker:innen zählen zu den Arbeitneh-
mer:innen eines Betriebs. Dies gilt auch 
für die Zeitungsausträgerschaft, sofern 
sie einen zeitlich festgelegten Rahmen 
für ihre Zustelltätigkeit haben und die zu-
geteilte Zeitungsmenge persönlich aus-
tragen können. Kann der Zustellende da-
gegen das Arbeitsvolumen in der vorge-
gebenen Zeit nicht bewältigen, so dass 
er weitere Mitarbeitende einsetzen 
muss, spricht dies gegen die Annahme 
des Arbeitsverhältnisses (BAG 5 AZR 
312/96). 
 

Nicht wahlberechtigt sind die Mitarbei-
ter:innen in der passiven Phase der 
Altersteilzeit, weil sie dem Betrieb nicht 
mehr angehören. (BAG 7 ABR 53/02). 

Anders sieht es bei Mitarbeiter:innen in 
Elternzeit aus: Ihr Arbeitsverhältnis ruht 
zwar, sie sind aber berechtigt, nach Ab-
lauf der „Auszeit“ die Arbeit wieder auf-
zunehmen. Sie sind aktiv wahlberechtigt 
und haben daher Anspruch auf Brief-
wahlunterlagen. Da ein Betriebsrats-
Mitglied während des Mutterschutzes 
oder der Elternzeit frei entscheiden 
kann, ob es sein BR-Mandat wahrnimmt, 
steht das Ruhen des Arbeits-
verhältnisses auch einer Kandidatur 
nicht grundsätzlich entgegen (BAG 7 
ABR 45/04). 
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Einheitlicher Betriebsrat 

Ein Betriebsrat kann über Firmengren-
zen hinweg gewählt werden, wenn bei 
mehreren rechtlich selbständigen Unter-
nehmen eine einheitliche Leitungs-
macht im Hinblick auf das Personal und 
die Sachmittel besteht.  

Nach ständiger Rechtsprechung des 
BAG ist davon auszugehen, wenn die in 
einer Betriebsstätte vorhandenen mate-
riellen und immateriellen Betriebsmittel 
für einen einheitlichen arbeitstechni-
schen Zweck zusammengefasst, geord-
net und gezielt eingesetzt werden und 
der Einsatz der menschlichen Arbeits-
kraft von einem einheitlichen Leitungs-
apparat gesteuert wird. Die formale Aus-
übung von Arbeitgeberbefugnissen 
durch den jeweiligen Arbeitgeber steht 
einer solchen einheitlichen Leitungs-
macht nicht entgegen; denn die Frage, 
ob eine einheitliche Leitungsmacht hin-
sichtlich wesentlicher Arbeitgeberfunkti-
onen vorliegt, beurteilt sich nach der in-
nerbetrieblichen Entscheidungsfindung 
und deren Umsetzung in die Praxis. Es 
ist nicht notwendig, dass es eine aus-
drückliche Leitungsvereinbarung gibt. 
Es reicht die so genannte konkludente 
Leitungsvereinbarung (BAG 7 ABR 
10/95). Es reicht allerdings nicht, wenn 
die Arbeitgeber bei der Durchführung ih-
rer Unternehmenstätigkeit lediglich auf-
einander angewiesen sind. Vielmehr 
müssen die Funktionen des Arbeitge-
bers institutionell einheitlich für die betei-
ligten Unternehmen wahrgenommen 
werden (BAG 7 ABR 21/07). 

Betriebsteil/Kleinstbetrieb 

Für die Wahl eines Betriebsrats ist zu-
nächst die Frage entscheidend, wie 
räumlich getrennte oder organisatorisch 
eigenständige Firmenteile zu behandeln 
sind. Das Betriebsverfassungsgesetz 

unterscheidet hier zwischen Betriebstei-
len und sogenannten Kleinstbetrieben. 

Ein Betriebsteil ist eine Betriebsstätte, 
die zwar vom Hauptbetrieb abgrenzbar 
ist, aber keine vollständig eigenständige 
Organisation aufweist und in die des 
Hauptbetriebs eingegliedert ist (z. B. bei 
Personalangelegenheiten wie Einstel-
lungen und Entlassungen). Typische 
Beispiele sind Lokal- und Außenredakti-
onen, Korrespondenzbüros oder Ge-
schäftsstellen. Grundsätzlich gehören 
die Beschäftigten eines solchen Be-
triebsteils zum Hauptbetrieb und neh-
men dort an der Betriebsratswahl teil. 

Betriebsteile gelten jedoch dann als ei-
genständige Betriebe, wenn sie die Vo-
raussetzungen für die Wahl eines eige-
nen Betriebsrats erfüllen. Dies ist der 
Fall, wenn  

- sie die erforderliche Mindestanzahl 
von wahlberechtigten Arbeitneh-
mer:innen (§ 1 Abs. 1 BetrVG: mind. 
fünf wahlberechtigte, davon drei wähl-
bare Beschäftigte) aufweisen und  

- entweder räumlich weit vom Haupt-
betrieb entfernt sind oder  

- durch ihren Aufgabenbereich und 
ihre Organisation Eigenständigkeit 
besitzen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BetrVG). 

Eine „weite räumliche Entfernung“ liegt 
vor, wenn eine ordnungsgemäße Be-
treuung durch den Betriebsrat des 
Hauptbetriebs nicht mehr gewährleistet 
ist. Dies kann schon bei ungünstigen 
Verkehrsverbindungen der Fall sein, die 
einen erheblichen Zeitaufwand erfor-
dern. Eine „Eigenständigkeit“ ist gege-
ben, wenn der Betriebsteil einen eigenen 
Leitungsapparat hat, der in wesentlichen 
personellen und sozialen Angelegenhei-
ten selbst entscheidet. 
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Erfüllt ein Betriebsteil diese Kriterien, 
müssen seine Beschäftigten aber nicht 
zwangsläufig einen eigenen Betriebsrat 
wählen. Die Belegschaft kann mit Stim-
menmehrheit formlos beschließen, an 
der Wahl des Betriebsrats im Haupt-
betrieb teilzunehmen (§ 4 Abs. 1 Satz 
2 BetrVG). Für diesen Beschluss genügt 
eine einfache Unterschriftensammlung. 
Die Initiative dazu kann von drei wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer:innen des 
Betriebsteils, einer im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaft oder vom 
Betriebsrat des Hauptbetriebs ausgehen 
– nicht jedoch vom Wahlvorstand selbst. 
Wichtig ist, dass dieser Mehrheits-
beschluss dem Betriebsrat des Haupt-
betriebs spätestens zehn Wochen vor 
Ablauf seiner Amtszeit mitgeteilt wird. 
Der Beschluss ist nicht endgültig und 
kann jederzeit durch eine neue Mehr-
heitsentscheidung widerrufen werden. 

Eine besondere Konstellation stellt der 
sogenannte Kleinstbetrieb dar. Ist ein 
Betriebsteil zu klein, um einen eigenen 
Betriebsrat zu wählen – weil er z.B. nicht 
über mindestens fünf wahlberechtigte, 
davon drei wählbare, Arbeit-
nehmer:innen verfügt –, wird er für die 
Wahl zwingend dem Hauptbetrieb zu-
geordnet (§ 4 Abs. 2 BetrVG). Anders 
als beim wahlfähigen Betriebsteil besteht 
hier kein Wahlrecht; die Zuordnung 
erfolgt automatisch, um die betriebliche 
Mitbestimmung auch für diese 
Beschäftigten sicherzustellen. 

Fazit 

Die korrekte Abgrenzung von Betriebs-
teilen und die Zuordnung von Kleinstbe-
trieben ist eine zentrale und verantwor-
tungsvolle Aufgabe des Wahlvorstands. 
Eine sorgfältige Prüfung der räumlichen, 
organisatorischen und personellen Ge-
gebenheiten nach den Kriterien des Be-
triebsverfassungsgesetzes ist unerläss-
lich, um eine rechtssichere Wahl durch-
zuführen und die Mitbestimmungsrechte 
aller Beschäftigten zu gewährleisten. Im 
Zweifel sollte stets fachkundiger Rat ein-
geholt werden, um Anfechtungsrisiken 
zu minimieren. 

Redaktion: Christian Wienzeck  
Deutscher Journalisten-Verband (DJV) 
Bennauerstraße 60, 53115 Bonn, 0228 / 20172 - 11 
E-Mail: wienzeck@djv.de, Homepage: www.djv.de 

Link zu den BR-Infos auf unserer Homepage. 

 

 

Jetzt für die Betriebsratswahlen 

2026 vorbereiten! 

Melden Sie sich auf der DJV-Homepage 

unter Veranstaltungen für die Online-

Wahlvorstandsschulung an oder klicken 

Sie auf nachfolgenden Link: 

>> 01. - 02. Dezember 2025,  

10.00 – 13.30 Uhr 
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